
Parkplatzreglement (PPR) 
 
Die Gemeindeversammlung,  
 
gestützt auf Artikel 14 des Organisationsreglementes der Gemeinde Ligerz 
 
auf Antrag des Gemeinderates, beschliesst: 
 
Zweck Art. 1 unverändert. 

 
Bewirtschaftung Art. 2 

1unverändert 
 
2unverändert 
 

Parkverbotsperimeter Art. 3 
1unverändert 

 
2 unverändert 
 

Vignette Art. 4 Der Gemeinderat kann die bewirtschafteten Parkplatz-
flächen bezeichnen, für welche an Einwohner sowie im Dorf 
dauernd beschäftigte Arbeitnehmer, auswärtige Bootsplatz-
mieter und Liegenschaftsbesitzer eine Vignette abgegeben 
werden kann, die zum Dauerparkieren ohne Anspruch auf 
einen fest zugewiesenen Parkplatz berechtigt. 
 

Gebühren a) Art. 5 
1 unverändert 

 
2 unverändert. 
 
3
Der Gemeinderat kann reduzierte Gebühren für Jahres- und 

Halbjahresvignetten festsetzen. 
 
Bisheriger Art. 6 wird aufgehoben 
 

Ersatzabgabe Art. 7 
1 unverändert 

 
2 unverändert 
 

Änderung eines Erlasses Art. 8 unverändert 
 

Inkrafttreten Art. 9 
1unverändert 

 
2 unverändert 
 

Die vorstehenden Aenderungen des Parkplatzreglementes wurden an der Gemeindever-
sammlung vom 12. Dezember 2002 angenommen. 
 
Namens der Einwohnergemeinde 
 
Die Präsidentin:    Die Sekretärin: 
 
 
 



 2 

 
Auflagezeugnis 

Die Aenderungen des Parkplatzreglementes wurden gemäss den Bestimmungen der 
Gemeindeverordnung 30 Tage vor der beschlussfassenden Gemeindeversammlung 
öffentlich aufgelegt. Die Auflage- und Einsprachefristen wurden im Nidaueranzeiger vom 
8. November 2002 und vom 15. November 2002 publiziert. Es sind keine Einsprachen 
eingegangen. 
 
Ligerz,       Die Gemeindeschreiberin: 
 
(parkregl/scru) 

 


